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Patienteninformation

Der Heil- und Kostenplan
Wenn Sie sich über die Kosten Ihrer anstehenden zahnärztlichen Behandlung und des verbleibenden Selbstbehaltes umfassend informieren möchten, ist es möglich, dass Sie sich von Ihrem Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan ausstellen lassen.

Heil- und Kostenplan möglich und sinnvoll
Ein Heil- und Kostenplan ist für alle Leistungen möglich und sinnvoll, die von ihrem Umfang und ihrer Dauer einschätzbar sind. Dies betrifft vor allem prothetische Leistungen (Zahnersatz-leistungen) und kieferorthopädische Leistungen, sowie die dazugehörigen Material- und Laborkosten. Außerdem kommen hierfür funktionelle und funktionstherapeutische Leistungen in Betracht. Für chirurgische und zahnerhaltende Maßnahmen sind Heil- und Kostenpläne jedoch weniger geeignet, eine präzise Kostenvoraussage zu geben, da diese Leistungen erfahrungsgemäß in ihrem Umfang und ihrer Dauer stark variieren können. Auch kommt es häufig vor, dass nicht absehbare Leistungen zusätzlich erbracht werden müssen, wodurch sich die Kosten erhöhen können.

Kostenplan (Labor- bzw. Eigenlaborkostenvoranschlag) für zahntechnische Leistungen
Für die Auslagen bei zahntechnischen Arbeiten kann ein Kostenplan des Fremdlabors oder Eigenlabors notwendig werden. Als Patient, der für die zahntechnischen Arbeiten auch eine mehr als ausreichende Leistung erwartet, werden diese Leistungen nach der so genannten BEB (bundeseinheitlichen Benennungsliste) oder ZEB (zahnarzteigene Benennungsliste) berechnet. Es handelt sich hier um individuell kalkulierte Laborpositionen, die eine höherwertige Leistung erst möglich machen. Im Gegensatz dazu gibt es die BEL-Liste, bei der es sich um eine Preisliste handelt, die zwischen Sozialversicherungsträgern und den kassenzahnärztlichen Vereinigungen ausgehandelt wurde. Diese Pauschalpreisliste begründet allerdings auch nur eine ausreichende Erbringung einzelner Laborpositionen. Um eine höhere Qualität zu ermöglichen, wird der Zahntechniker nach der BEB-/ZEB-Liste berechnen. Dies steht häufig im Gegensatz zur Erstattung der Versicherungen und Beihilfestellen, die sich in der Regel auf die durchschnittlichen Standards der Sozialversicherer beschränken. Hierdurch wird nicht das Behandlungs- oder Vertragsverhältnis mit dem Zahnarzt berührt, da Beihilfestellen und Versicherer gemäß den Beihilfevorschriften oder dem Versicherungsvertrag erstatten können. Hieraus kann für Sie ein Selbstbehalt entstehen. Zahntechnische Laborkosten können einen großen Teil Ihrer zahnärztlichen Rechnung ausmachen. Da diese Auslagen bei Lieferung durch das zahntechnische Labor innerhalb von 10 Tagen bezahlt, und damit vom Zahnarzt in der Regel vorfinanziert werden müssen, können für diese Kosten Vorauszahlungen vereinbart werden.
Besondere Leistungen
Für besondere Behandlungsmaßnahmen können zwischen Zahnarzt und Patient auch außervertragliche Vereinbarungen getroffen werden (§ 2 Abs. 3 GOZ). Für derartige Verträge entfallen für die Verordnungen GOZ/GOÄ die Begründungspflichten. Arzt und Patient begründen durch ihre Unterschrift die gegenseitig vereinbarten Leistungen. Damit können auch Leistungen erbracht werden, die in den Gebührenordnungen nicht enthalten sind. Leistungen, die erst nach In-Kraft-Treten der Gebührenordnung entwickelt wurden und der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit zumindest bekannt gegeben wurden, können als so genannte analoge Leistungen nach § 6 Abs. 2 GOZ berechnet werden. Diese Leistungen werden in der Rechnung als analoge Leistungen gekennzeichnet und erhalten den Zusatz entsprechend und den Text der analog zu berechnenden Leistung.

Heil- und Kostenplan für alle Leistungen
Auf Verlangen des Patienten kann für sämtliche Leistungen ein Heil- und Kostenplan erstellt werden. Behandlungsbedingte Abweichungen können hier allerdings nicht erfasst werden und so zu einer Erhöhung der Berechnung führen. Ein Heil- und Kostenplan auf Wunsch ist stets für den Patienten kostenpflichtig.

Erstattung
Um die Höhe der Erstattung möglichst gut absehen zu können, ist es empfehlenswert, den Heil- und Kostenplan der Versicherung und/oder Beihilfestelle vorzulegen. Hierbei sollte stets eine 
detaillierte Erstattungszusage gefordert werden. Gerade bei zahntechnischen Leistungen ist es sinnvoll, eine Erstattungszusage über den eingereichten Laborkostenplan zu verlangen, damit evtl. Selbstbehalte von vornherein absehbar bleiben. Hierbei ist zu beachten, dass sowohl Versicherungen wie Beihilfestellen in der Regel keine Erstattungszusagen über dem 2,3-fachen Gebührensatz der GOZ/GOÄ geben, da Schwierigkeit, Zeitaufwand oder besondere Umstände bei der Ausführung in Heil- und Kostenplänen noch nicht festgelegt werden können. In der Rechnung, die Sie nach der Behandlung erhalten, werden die Leistungen dann gemäß Gebührenordnung, die den 2,3-fachen Gebührensatz überschreiten, entsprechend schriftlich begründet. Lassen Sie sich bitte auch von Ihrer Beihilfestelle oder Versicherung ausdrücklich bestätigen, in welcher Höhe die Material- und Laborkosten übernommen werden. So haben Sie bereits im Vorfeld einen guten Überblick über die voraussichtlichen Selbstbehalte aus zukünftigen Rechnungen.
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